
Kantonalsynode 28. März 2026 

Traktandum 6.2  

 

Christkatholische Kirche der Schweiz (CKS) 

Landeskirche des Kantons Aargau 
 

 
 
Richtlinie zur Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der  
Pensionskasse 
 

Gemäss Art. 8 des Organisationsstatutes hat die Landeskirche zur Erleichterung der Al-
ters- und Invalidenversorgung der Geistlichen und der Angestellten Beiträge auszu- 
richten. 
 
 Jahresprämien An die Jahresprämien der Pensionskasse für die christkatholischen  

und evangelisch-reformierten Pfarrer des Kantons Solothurn, c/o 
Ecovor Vorsorgedienstleitungen AG, Bern, leistet die Landeskirche 
für alle Versicherten der Kirchgemeinden einen Beitrag von 4% der 
versicherten Besoldung. Es sind nur die Besoldungsanteile für Tä-
tigkeiten in den christkatholischen Kirchgemeinden des Kantons 
Aargau und im Bistum (sofern nicht separat versichert) beitragsbe-
rechtigt. 

  
 Der Beitrag wird den Kirchgemeinden zur paritätischen Verwen- 

dung ausbezahlt. 
 

 
Die Beiträge werden in der Regel nur ausgerichtet, wenn die Statuten-Bestimmungen der 
Pensionskasse und die Empfehlungen des Synodalrates zur Altersvorsorge eingehalten 
sind. 
 
 
Gültigkeit Die Richtlinie ist ab 2026 bis und mit 2028 gültig. Die Kantonal-
 synode wird 2028 über die Fortsetzung neu befinden. 
 
 
 
 
 


